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§ 5b SPG Entrichtung der
Überwachungsgebühren

 SPG - Sicherheitspolizeigesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Die Überwachungsgebühren sind, wenn sie nicht ohne weiteres entrichtet werden, von jener Behörde

vorzuschreiben, die die Überwachung anordnet oder bewilligt. Sie fließen der Gebietskörperschaft zu, die den

Aufwand der mit der Überwachung betrauten Organe zu tragen hat.

2. (2)Der mit der Führung der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes betrauten Behörde kommt im Verfahren

gemäß Abs. 1 Parteistellung zu, soferne sie nicht selbst zur Bescheiderlassung zuständig ist.

3. (3)Die Verpflichtung zur Entrichtung von Überwachungsgebühren trifft denjenigen, der das Vorhaben, dessen

Überwachung bewilligt oder angeordnet wurde, durchführt. Wurde die Überwachung von einer anderen Person

beantragt oder durch das Verschulden einer anderen Person verursacht, so sind die Überwachungsgebühren von

dieser zu tragen. Treffen die Voraussetzungen auf mehrere Beteiligte zu, so trifft alle die Verpflichtung zur

Entrichtung zu ungeteilter Hand.

In Kraft seit 01.08.1996 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 5b SPG Entrichtung der Überwachungsgebühren
	SPG - Sicherheitspolizeigesetz


